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Beschluss: 

I. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2022 in der zu diesem Beschluss anliegenden para-

phierten Fassung. 

 

Unterjährig auftretende Verbesserungen dürfen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer 

Daueraufgaben eingesetzt werden. Sie sind – sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwen-

dungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-

lage, zum Schuldenabbau oder zur Substanzerhaltung zu verwenden. 

Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grund-

sätzlich nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die 

Haushaltssanierungsbedarfe weiter erhöhen würden. 

 

II. Weiterhin beschließt der Rat, die Verwaltung gem. Zusatzantrag AN/2091/2021 mit folgenden 

Begleitaufträgen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Jahr 2022 zu beauftra-

gen:  

 

1.  Die Verwaltung soll prüfen, wie für die Mitarbeitenden der Stadt Köln der Eigenanteil 

am JobTicket reduziert werden kann. Es sollen hierbei auch Vorschläge zur Gegenfi-

nanzierung gemacht werden, z.B. im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung für städti-

sche Parkflächen. 

 

2.  Das städtische Fortbildungsprogramm soll für alle Mitarbeitenden um Schulungen im 

Bereich „Antidiskriminierung“ erweitert werden. 

 

3.  Im Rahmen des zusätzlichen Digitalisierungspaketes wird die Verwaltung beauftragt, 

die Mittel für die folgende Projekte einzusetzen: Baumretter*innen-App, Förderung der 

digitalen Bürger*innenbeteiligung, Anschubfinanzierung „Digitaler Zwilling“, Digitalisie-

rung der Verwaltung und der Bürger*innen-Services, weitere Stärkung der Schul-IT 

und Testgebiete für New Mobility Services und autonomes Fahren. 

 

4.  Für den Masterplan Sicherheit sollen die konsumtiven Mittel wie folgt verwendet wer-

den: 
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-  Externe Fachberatung zur Erstellung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes für 

Köln 

-  Weitere Begleitmaßnahmen für die Erstellung des Masterplans, wie z.B. Konferen-

zen oder Bürger*innenbeteiligungen 

Für die ersten Umsetzungen aus dem Masterplan stehen im investiven Bereich 

300.000 EUR u.a. für Toilettenanlagen für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung. 

 

5.  Das Förderprogramm „Dritte Orte“ soll vollumfänglich weiterentwickelt werden. Mehr-

jährige Betriebskostenzuschüsse sollen möglich sein, jedoch keine Dauerfinanzierun-

gen. Kleinteilige Förderungen sollen mehr in den Fokus gerückt werden. 

 

6.  Die hinzugesetzten Mittel für obdachlose Menschen sollen u.a. für Aufenthaltsmöglich-

keiten und Anlaufstellen an Hotspots, die aufsuchende mobile medizinische und psy-

chiatrische Versorgung, den Ausbau des aufsuchenden Streetworks, dezentralen Ta-

gesangeboten und Notschlafstellen genutzt werden. Hierbei sollen die Bedürfnisse un-

terschiedlicher vulnerabler Gruppen besondere Berücksichtigung finden. Best-Practice-

Modellprojekte des Konfliktmanagements im öffentlichen Raum sollen in die Konzepti-

onierung einfließen. 

 

7.  Im Rahmen der Teilhabe von Menschen mit Sinneseinschränkungen am kommunalpo-

litischen Geschehen wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob es langfristig kosten-

günstiger ist, einen Teil der Gelder in eine feste Stelle für eine*n Gebärdensprachdol-

metscher*in umzuwandeln. 

 

8.  Die Antragsfrist für Mittel aus dem „Förderprogramm Kultur Freie Szene“ wird bis zum 

31.12.2021 verlängert. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt alle Antragsfris-

ten für Förderungen 2022 so zu setzen, dass diese auch nach dem Ratsbeschluss 

noch eingehalten werden können. 

 

9.  Die Verwaltung wird gebeten sicherzustellen, dass die ursprünglich für 2021 geplanten 

Projekte im Jahre 2022 im Rahmen der Bewirtschaftung sichergestellt werden können 

und nicht an einer mangelnden Finanzierung scheitern: 

-  Maßnahmen gegen die steigende Mietpreisentwicklung (zu nutzen für Etablierung 

qualifizierter Mietspiegel) 

-  Gemeinwohlorientierte Bilanzierung 

-  Zusätzliche Reinigungsleistungen in der Open-Air-Saison 

-  Unterstützung der Karnevalszüge in den Veedeln (Förderung Veedelszöch) 

 

10.  Die für die Förderung der kommunalen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenbera-

tungsstellen bereitgestellten Mittel sind wie folgt zu verwenden: 

-  Frauen gegen Erwerbslosigkeit e.V. (56.000 EUR) 

-  Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimische Frauen e.V. (70.000 EUR) 

-  Zuschuss ECho (75.000 EUR) 

-  Aufstockung Zuschuss ALZ/EBS (60.000 EUR) 

 

11.  Die im Sammelposten „Kinder stärken und schützen“ hinterlegten Mittel sind wie folgt 

zu verwenden: 

-  A.R.T. e.V. für Zuschuss Personalstelle psychosoziale Unterstützung Kinder mit 

Fluchterfahrung/Migrationshintergrund (45.000 EUR) 

-  Fair.Stärken e.V. (46.000 EUR) 
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-  Kölner Freiwilligen Agentur für Förderung LeseWelten (50.000 EUR) 

-  Hennamond e.V. (59.000 EUR) 

 

12.  Der Kriterienkatalog für die Vergabe von bezirksorientierten Mitteln soll dahingehend 

überarbeitet werden, den Bezirksvertretungen eine größere Flexibilität bei der Veraus-

gabung der Mittel sowie eine Übertragung von nicht verausgabten Mitteln in die Folge-

jahre zu ermöglichen. 

 

13.  Die in den vergangenen Jahren aufgelegte Förderung für Lastenräder soll auch im 

kommenden Haushalt fortgeführt werden. Dabei ist zu überprüfen, wie vor allem die 

Stadtteile, in denen die Förderung bisher in geringerem Umfang beantragt wurde, ge-

stärkt werden können. 

 

14.  Die Verwaltung wird beauftragt, die dem Antrag AN/0291/2021 beigefügte Stellenliste 

zugrundeliegenden Anliegen in 2022 voranzutreiben und die dargestellten Stellenbe-

darfe – soweit zur Zielerreichung erforderlich und darstellbar – zu realisieren. 

 

III. Darüber hinaus beschließt der Rat die in der Anlage zum Antrag AN/2094/2021 enthaltenen 

Maßnahmen. Bei den Maßnahmen mit dem Hinweis „Fortschreibung in der mittelfristigen Fi-

nanzplanung“ in der Spalte „Haushaltsvermerk“ erfolgt eine Veranschlagung entsprechend in 

den Jahren 2023 bis 2025. 

 

IV. Ferner bestätigt der Rat die vom Finanzausschuss getroffene Zuständigkeitsregelung bei 

Freigaben von investiven Auszahlungen. 
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Begründung 

 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 mit den Stimmen der Fraktionen von 

Bündnis 90/Die Grünen, CDU und Volt gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Die Linke und 

FDP folgenden Beschluss gefasst: 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2022 gem. dem durch 

die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung sowie den bei-

gefügten Anlagen zu konsumtiven und investiven Veränderungen einschließlich der Veränderungen 

für den Wirtschaftsplan 2022 der Gebäudewirtschaft sowie mit der in der Anlage aufgeführten Ver-

wendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe 2022 zu beschließen. 

 

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, dass unterjährig auftretende Verbesserun-

gen grundsätzlich nicht zur Finanzierung neuer Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. Sie sind – 

sofern sie nicht zur Deckung von Mehraufwendungen nach § 83 GO dienen – zur Reduzierung der 

Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage oder zum Schuldenabbau zu verwenden. 

 

Ausfallende Bundes- und Landesmittel werden in Anbetracht der Haushaltssituation grundsätzlich 

nicht durch die Bereitstellung von städt. Mitteln ausgeglichen, da sich hierdurch die Haushaltssanie-

rungsbedarfe weiter erhöhen würden. 

 

Weiterhin lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 37 Abs. 4 GO 

NRW vorgebrachten Änderungsvorschläge der Bezirksvertretungen, soweit sie nicht in die Verände-

rungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzausschuss beschlosse-

nen Änderungen ab. 

 

Ferner lehnt der Finanzausschuss die im Rahmen des Anhörungsverfahrens gem. § 22 Abs. 7 

Hauptsatzung der Stadt Köln vorgebrachten Änderungsvorschläge des Integrationsrates, soweit sie 

nicht in die Veränderungsnachweise übernommen wurden, unter Berücksichtigung der im Finanzaus-

schuss beschlossenen Änderungen ab. 

 

Der Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, die beschlossenen Änderungen der Fraktionen zum 

Hpl.-Entwurf 2022 in formaler Hinsicht zu korrigieren, sofern dies aus haushaltsrechtlichen Gründen 

erforderlich sein sollte (z. B. Teilplanzuordnung, falsche Teilplanzeile). 

 

Der Finanzausschuss ist damit einverstanden, dass die „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von 

investiven Auszahlungen“ im Hinblick auf die dort aufgeführten Wertgrenzen unverändert für das Jahr 

2022 weiter gilt. Lediglich der unter Punkt 3.4 bisher aufgeführte Spiegelstrich „Weiterleitung von 

Landesmitteln nach dem Strukturhilfegesetz“ wurde in der nun vorliegenden Fassung gestrichen, da 

das Strukturhilfegesetz zwischenzeitlich außer Kraft getreten ist. 

 

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss den Beschlussvorschlag der Verwaltung um die in dieser 

Ratsvorlage unter Ziffern II und III des Beschlussvorschlages aufgeführten Aufträge erweitert. 

 

Nach § 80 Abs. 4 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffent-

licher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 

 

Als Beratungsunterlagen liegen vor: 

 

1. Der am 18.08.2021 in den Rat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-

haltsplanes 2022 
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2. 1. Veränderungsnachweis “Verwaltung“ 

3. Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ 

4. Die Anregungen der Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 4 GO zum Hpl.-Entwurf 2022. 

5. Die Anregungen des Integrationsrates gem. § 22 Abs. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köln so-

wie des Jugendhilfeausschusses zum Hpl.-Entwurf 2022. 

6. „Zuständigkeitsregelung bei Freigaben von investiven Auszahlungen“ für das Jahr 2022 durch 

den Finanzausschuss 

 

Dieser Vorlage sind als Anlage beigefügt: 

 

1. Die Neufassung der Haushaltssatzung 2022, in der alle Änderungen, die sich aus den vorge-

nannten Veränderungsnachweisen ergeben, berücksichtigt sind. 

2. Veränderungsnachweis „Änderungen durch den Finanzausschuss“ (politischer Veränderungs-

nachweis einschließlich Verwendung der Kulturförderabgabe) 

3. 2. Veränderungsnachweis “Verwaltung“  

4. Veränderungsnachweis „Isolierung NKF-CIG“ (Ausweisung der Corona-bedingten Minderer-

träge/ Mehraufwendungen) 

5. Gesamtveränderungsnachweis zum Hpl.-Entwurf 2022, der alle Veränderungen gegenüber 

der Ursprungsfassung enthält. 

 

Auf Basis der unter Berücksichtigung aller Veränderungen jetzt vorliegenden Zahlen ergibt sich – 

nach erfolgter Isolierung der Corona-bedingten Schäden -  folgende Inanspruchnahme der allgemei-

nen Rücklage:  

 
Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025

Plan Plan Plan Plan

Bestand zum Jahresanfang 5.219.515.971 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077

Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/Verwendung Ausgleichsrücklage 149.694.915 -29.098.719 -227.684.859 -216.788.368

Coronabedingte Isolation Vorjahre 94.800.000 0 190.265.769 126.564.955

maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr 5.482.922.886 5.472.736.167 5.454.229.077 5.382.917.664

Jahresfehlbetrag -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898

Coronabedingte Isolation (= außerordentlicher Ertrag) 190.265.769 126.564.955 105.665.955 64.214.955

Jahresfehlbetrag -37.419.090 -90.223.413 579.588 33.283.057

%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage -0,68% -1,65% 0,00% 0,00%

allgemeine Rücklage:

 
 

Die Gemeinde muss nach den Bestimmungen des § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO ein Haushalts-

sicherungskonzept erstellen, wenn innerhalb des Planungszeitraums der Bestand der allgemeinen 

Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 % reduziert werden soll. Diese Vo-

raussetzungen liegen derzeit nicht vor. 

 

Allerdings muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dieser „Blick in die Zukunft“ nur allein 

auf die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zurückzuführen ist 
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(siehe Veränderungsnachweis „Isolierung NKF-CIG“) und somit lediglich eine bilanzielle Neutralisie-

rung der Corona-bedingten Schäden im Haushalt darstellt.  

Nach derzeitiger Gesetzeslage ist davon auszugehen, dass bei Aufstellung des Haushalts 2023 keine 

Fortführung der Isolationsmöglichkeit möglich sein wird. D.h. ab dem Haushalt 2023 wird den noch 

verbleibenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in der Ergebnisrechnung kein entsprechen-

der außerordentlicher Ertrag mehr gegenüberstehen und diese werden sich daher auch sichtbar auf 

das Ergebnis durchschlagen. Es muss daher weiter daran gearbeitet werden, die in den Folgejahren 

prognostizierten Defizite auszugleichen und damit den Haushaltsausgleich sicherzustellen.  

 

Haushaltsjahr 2022 2023 2024 2025

Plan Plan Plan Plan

Bestand zum Jahresanfang 5.219.515.971 5.482.922.886 5.472.736.167 5.263.963.308

Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/Verwendung Ausgleichsrücklage 149.694.915 -29.098.719 -227.684.859 -216.788.368

Coronabedingte Isolation Vorjahre 94.800.000 0 0 0

maßgeblicher Bestand 31.12. lfd. Jahr 5.482.922.886 5.472.736.167 5.263.963.308 5.066.086.940

Jahresfehlbetrag -227.684.859 -216.788.368 -105.086.367 -30.931.898

%-Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ohne Isolierung der 

Corona-bedingten Schäden
-4,17% -3,97% -2,00% -0,61%

allgemeine Rücklage:

 
 

Um die angestrebte Sanierung des Haushalts umzusetzen und damit den Vermögensverzehr zu re-

duzieren bzw. langfristig zu beenden, ist weiterhin Haushaltsdisziplin unerlässlich. Es muss zwingend 

darauf geachtet werden, dass unterjährig auftretende Verbesserungen nicht zur Finanzierung neuer 

Daueraufgaben, sondern zur Reduzierung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, zum 

Schuldenabbau oder zur Sanierung des städtischen Vermögens verwendet werden, um so dauerhaft 

die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. 

 

Anlagen 
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